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BESCHLUSS NR.09/2021 

 
 

Kriterien für die Gewährung eines Beitrages bei mehrtägigen schulbegleitenden 
Veranstaltungen an Schüler*innen, welche aufgrund ihrer finanziellen 

Situation als bedürftig einzustufen sind  
 
 

Am 28.04.2021 um 16.00 Uhr 
 
hat sich unten angeführter Schulrat des Sozialwissenschaftlichen, Klassischen, Sprachen- und 
Kunstgymnasiums Meran aufgrund einer formellen Einladung des Vorsitzenden des Schulrates 
dieser Schule, online auf Microsoft Teams zu einer Sitzung getroffen. 
 
  

Mitglieder  anwesend abw. 

Thomas Pircher Vorsitzender x  

Martina Rainer Direktorin x  

Nadia Cazzolli Vertreterin der Lehrpersonen x  

Maria Kiem Vertreterin der Lehrpersonen x  

Monika Kollmann Vertreterin der Lehrpersonen x  

Josef Leiter Vertreter der Lehrpersonen x  

Roswitha von Marsoner Vertreterin der Lehrpersonen x  

Christian Sibilla Vertreter der Lehrpersonen x  

Klaus Abler Vertreter der Eltern x  

Evi Kainz Vertreterin der Eltern  x 

Klara Schaller Vertreterin der Schüler*innen x  

Anna Steiner Vertreterin der Schüler*innen x  

Sophia Tappeiner Vertreterin der Schüler*innen x  

Brigitte Waldner Vertreterin des 
Verwaltungspersonals 

x  

 
 
 

  



 

Nach Einsichtnahme: 

· in das L.G. vom 18.10.1995, Nr. 20 in geltender Fassung, betreffend die 
Mitbestimmungsgremien der Schulen; 

· in das L.G. vom 29.06.2000 Nr. 12, betreffend die Autonomie der Schulen in Südtirol; 

· in das LG Nr. 9 vom 30.11.2004, welches das Recht auf Hochschulbildung regelt; 

· in das Rundschreiben des Schulamtsleiters Nr. 34/2009; betreffend Richtlinien für die 
Durchführung von unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen; 

· in das DLH Nr. 2 vom 11.01.2011, Art. 8, betreffend einheitliche Erhebung von Einkommen 
und Vermögen; 

· in den Beschluss des Schulrates Nr. 6 vom 31.03.2009, betreffend Verwendung der Mittel 
der Fonds für Schulball und Härtefälle; 

· in den Beschluss des Schulrates Nr.3 vom 30.04.2019 betreffend Richtlinien für die Planung 
und Durchführung von unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen (Anlage 2 des 
Schulprogramms); 

 
festgestellt, dass 

· dass die Finanzierung von mehrtägigen schulbegleitenden Veranstaltugen für Familien, die 
sich in einer schwierigen finanziellen Lage befinden, eine große Belastung darstellt;  

· dass es unbedingt notwendig ist Kriterien festzulegen; 

· dass der Schulhaushalt nicht ausreichen würde, wenn uneingeschränkt Beiträge an 
Schüler*innen vergeben werden; 

· dass die Berücksichtigung der EEVE Erklärung und eine Staffelung der Beiträge zu einer 
größeren sozialen Gerechtigkeit führen 

 
Nach ausführlicher Diskussion  

 
b e s c h l i e ß t 

 
 
der Schulrat mit Stimmeneinheit folgende Kriterien für die Gewährung bei mehrtägigen 
schulbegleitenden Veranstaltungen an Schüler*innen, welche aufgrund ihrer finanziellen 
Situation als bedürftig einzustufen sind: 
1. für die Berechnung des Beitrages wird der Faktor der wirtschafltichen Lage (FWL) der EEVE 

Erklärung herangezogen 

FWL Werte Beitrag 

0,00 bis 1,00 75% 

1,01 bis 1,75 25% 

ab 1,76 0,00% 

 
2. Sollte ein Betrag von Seiten einer anderen Körperschaft gewährt werden z.B. bei 

Sprachwochen von der Autonomen Region Trentino Südtirol so wird der gewährte Beitrag 
in Abzug gebracht 

3. Bei besonderen Härtefällen, die von obgenannter Regelung ausgeschlossen und die 
überprüfbar zu begründen ist, entscheidet der Direktionsrat über die Gewährung eines 
Beitrages. 

4. Einkünfte der Schüler*innen, die aus schulbegleitenden Veranstaltungen oder aus 
Aktivitäten zum Zwecke der Finanzierung einer Lehrfahrt oder Sprachwoche wie Beitrag 
Schulball, Preiswatten, Sponsorengelder, Preisgelder bei Wettbewerben müssen 
angegeben werden und werden in Abzug gebracht 

 
 



Gelesen, genehmigt und gezeichnet. 
 
 

Die Schriftführerin Der Vorsitzende des Schulrates 
  

Brigitte Waldner Thomas Pircher 
 
 
 


